
Leistungsauftrag für Integrationsarbeit in Olten

Die Sozialdirektion vergibt einen vorerst auf drei Jahre befristeten Leistungsauftrag für Integrationsarbeit in Olten. Über eine Verlängerung des Leistungsauftrages wird nach einer Auswertung im dritten Jahr entschieden. Jährlich stehen Fr. 50'000.-- zur Verfügung. Bei einer Verlängerung um zwei Jahre würde der Schwellenwert von Fr. 250'000.-- gemäss § 13.b) des kantonalen Submissionsgesetzes erreicht und für die Vergabe des Leistungsauftrages ist somit das offene Verfahren zu wählen. Der Auftrag ist nach § 16 Abs. 1 des Submissionsgesetzes wie folgt im Amtsblatt auszuschreiben:

	Mindestangaben (gemäss Anhang 4 Submissionsverordnung)

	1. Name und Anschrift der Auftraggeberin
	Sozialdirektion der Stadt Olten

	2. Art des Verfahrens
	Offen

	3. Gegenstand und Umfang des Auftrags
	Leistungsauftrag für Integrationsarbeit in Olten:

· Integration der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olten

· Pflege von Kontakten zu allen Direktionen

· Pflege von Kontakten zu allen Akteuren im Bereich der Integration (Personen, Vereine, Institutionen, Organisationen)

· Vertretung der Stadt im Bereich der Integration

· Zusammenarbeit mit Region, Kanton und Bund

· Führen des Sekretariates der Kommission für Integration

	4. Zulässigkeit von Teilangeboten
	Nicht zulässig

	5. Voraussichtlicher Zeitpunkt der Ausführung
	Juli 2008 bis und mit Juni 2011. Entscheid über Verlängerung 2011.

	6. Ort der Ausführung
	Stadt Olten

	7. Zulässigkeit von Bietergemeinschaften
	Nicht zulässig

	8. Sprache oder Sprachen des Antrages oder Angebotes
	Deutsch

	9. Anschrift und Frist für den Bezug der Ausschreibungsunterlagen
	Sozialdirektion per E-Mail, Frist bis xxx

	10. Zuschlagskriterien, Gewichtung, zu erbringende Nachweise
	Gemäss Ausschreibungsunterlagen

	11. Anschrift und Frist für die Einreichung des Antrages oder Angebots
	Sozialdirektion, Frist bis xxx

	12. ---
	---

	13. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen
	Maximal Fr. 50'000.-- pro Jahr, quartalsweise auszahlbar nach Vorlage und Kontrolle der Stunden- und Leistungsabrechnung

	14. ---
	---

	15. ---
	---

	16. Rechtsmittelbelehrung
	


In den Ausschreibungsunterlagen, die noch zu erarbeiten sind, wird u.a. folgendes Umschrieben:

1. Auftragnehmer(in): Organisation oder selbständig tätige Privatperson in der Region;

2. Der Auftragnehmer ist bereits in der Region beruflich aktiv;

3. Zu der beruflichen Aktivität gehört die Kontaktpflege mit Ausländerinnen und Ausländern, mit ausländischen Organisationen, Institutionen und Vereinen;

4. Die Übernahme des Auftrags und die Tätigkeit vor Ort ergeben Synergieeffekte; die jeweiligen Kontakte ergänzen sich;

5. Die Übernahme des Auftrages ergibt keine Interessenkonflikte; die Tätigkeiten lassen sich klar trennen;

6. Der Auftragnehmer legt dar, nach welchen fachlichen Kriterien und mit welcher Qualität die Leistung erbracht und ausgewiesen wird;

7. Der Auftragnehmer führt einen Stunden- und Leistungsrapport; 

8. Die Entschädigung erfolgt nach einem (offerierten) Stundenansatz und auf Grund des Stunden- und Leistungsrapports;

9. Berichtswesen und Koordination;

10. Jahresbericht;

11. Auswertung der Tätigkeit im 3. Jahr als Grundlage für eine allfällige Verlängerung.
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